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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.2001

Rechtssatz

Mit der schablonenhaften Aneinanderreihung von Textbausteinen über die Widerlegung gegen die Einkünfteerzielung

nach § 22 Z 2 Teilstrich 2 EStG 1988 häu4g vorgebrachter Argumente ohne Rücksicht darauf, ob solche Argumente im

konkreten Fall überhaupt geltend gemacht worden sind, lässt sich ein über den Dienstgeberbeitrag aus der Vergütung

für einen wesentlich beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführer absprechender Bescheid jedenfalls dann nicht

tragfähig begründen, wenn ein Sachverhalt vorgetragen wurde, der nicht von vornherein ungeeignet ist, das Vorliegen

der Kriterien für eine Einkünfteerzielung nach § 22 Z 2 Teilstrich 2 EStG 1988 durch den betro<enen Gesellschafter-

Geschäftsführer in Frage zu stellen.

Im RIS seit

20.02.2002

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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